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©dfjicffal eines ©treifS beftegelt, wenn bie ©treifenben
burdtj ftrafbare §anblungen ben ©toot jurn ©infdhreiten
beranlaffen. Arbeiter, bie bent $anbwetfe angehören,
haben mehr AuSfichten auf ©rfolg als bie in bec 8"»
buftrie Sefdhäftigten : bon biefen finb wieberum bie
qualifizierten Arbeiter gegenüber ben unqualifizierten
im Sorteil. ©in ©rfolg ift nur in Reiten wirtfihaft»
lidfjen AuffdijwungS wahtfdheinlich ; baljec ift ein ©treif
Zur ßeit einer toirtfd^aftlic^en Depreffion unzuläffig.
Um bie mit ber ©infeitung eines ©treifs üerbunbene
Serantwortlichfeit tragen zu tonnen, mug folgenbeS be=

obadhtet werben: a) Sor Seginn beS ©treifS ftnb bie

92ettofräfte ber Arbeitnehmer unb beS Arbeitgebers z"
beregnen; beren Sergleich ergibt einen ©dhlufj auf ben

Ausgang beS Kampfes. b) Auch wenn bie Gräfte ber
Arbeitnehmer benjenigen beS Arbeitgebers gewogen
finb, ift ein Streit boch nur bann guläfftg, falls bie

infolge ber zugefianbenen gorberungen eintretenbe Ser»
me^rung ber fßrobuftionSfoften entweber auf bie Kon»
fumenten abgewälzt ober üon bem Unternehmergewinn
getragen werben fann.

AIS taftifcher gehler, ber für bie allgemeine ©efell»
fchaft, hauptfächlich aber für bie Arbeiterbeüölferung
gefährliche golgen haben fann, ift bie Durchführung
beS ©eneralfireifs z" betrachten. AIS @eger.fto§ z"
biefer Dattif tonnen bie Arbeitgeber baS SJtittel ber
Auswertungen anwenbeu. Der '©treif als anormaler
©inbruch in eine geregelte fßrobuftionSweife wirb immer
einen wirtfchaftlichen Schaben oerurfachen. Diefer in
ber Siegel nur temporäre Nachteil fann aber burch
permanente, birett ben Arbeitern unb inbireft ber ganzen
SolfSwirtfchaft zutommenbe Vorteile aufgewogen werben.
SefonberS gerechtfertigt ift ber ©treif bann, wenn burch
baS birelte ©ingreifen ber Arbeitermaffen eine zeitweilig
hintanhaltenbe Denbenz ber fteigenben Söhne befchleunigt
werben foil. — Da aber ber ©treif eine gefährliche unb
ZWeifdjneibige Sßaffe ift, barf er nur im äufjerften Not»
falle unb unter gewiffenhaftefter Serücfftchtigung ber
©achlage angewanbt werben, ©inen teilweifen ©rfajj
beS ©treitS, ober bodfj eine gewiffe ©ernähr für eine
befonnene unb üernünftige Anwenbung biefeS Kampf»
mittels bieten in ©nglanb bie ©ewerffchaften. Auch
für unfere Serhältniffe wäre eine beffere, mutatis mu-
tantis burchzuführenbe Drganifation ber Arbeitermaffen
wünfehenswert.

Holfprite örüritett wit öetonltclag.
(torr.)

3m allgemeinen herrfcht in ber Sautechnif noch öte
alte Anficht bor, eS fei eine wibernatürliche Anorbnung,
bei einer ^olzfonftruftion ft<h Z"t" Selag ober zur
Ausfüllung beS KonfrelS zu bebienen. DaS ift eine
irrtümliche Auffiffung, bie burch praftifche Ausführungen,
wie fie übrigens fthon längft beftehen, fchlagenb wiöer»
legt wirb. ©S ift Çier eben auch baS böfe Sorurteil,
bie iNadht, bie aus ÜRüdfen ©tephanten macht. ©S wirb
aKerbingS manchmal üorgefommen fein, bah ^er ©ine
ober Anbere bei berlei probeweifen Ausführungen un=
genügenbe, ober gar fdhledfjte Zefultate hatte, baS be=

weift aber höchftens, bah 'hot bie Arbeit bas erftemal
nicht gelungen ift unb bah er nicht mit Ausbauet an
eine ©ache herantrat, bie einiges Denfen erforbert unb
bie Anbete fchon bor einem SKenfchenalter tatfächlidh
mit ©rfolg burdhführten. Die gewöhnliche Meinung
ber fonferbatioen Sauleute lautet bezüglich biefer font»
binierten Arbeiten bahin, bah geudhtigfeit, bie mit
bem @in= ober Aufbringen beS KonfretS auf bie §olz=
fonftruftionen, ben Settern fchon bon Anfang an f<häb=

lieh fein ntüffe, ba baS §olz bie geudhtigfeit gierig in
fich aufnehme. Daburdh fei ber berüchtigten Schwamm»
gefaht ein auSgibiger ©ntwidflungSherb gefdhaffen, ber
fchliehltdh bem ganzen Sauwerf Serberben bringen
müffe u. f. w. DaS wäre freilich richtig, wenn man
eS nicht berfteljt, bagegen burch eine Sorîehrung ©orge -
Zu tragen, ba| eine foldhe Ueberleitung auSgefdhloffen
bleibt. 38er eine Arbeit nicht Oerfteht, ber foÜ fie auch
nicht machen wollen, baS ift ja eben ber KrebSfchaben
unferer $eif, wo jeher ins ^anbwerf pfufdht, ohne ent»

fprechenbe Kenntniffe unb ©rfahrungen zu haben.
$ur Nachahmung wirb bie Anwenbung beS KonfretS

bei §olzfonftruftionen feboch unentwegt empfohlen, benn
fie bietet in einer Zeihe üon Ausführungen im £>o<h=

wie Diefbau wefentlidhe Sorteile, ja fogar bei fleinern
©egenftänben lä^t fid) bie Kombination mit ©rfolg
anwenben, worüber ich eüent. auf SBunfdh' gerne nähere
©rflärungen gebe. @o ift eS für ©leg» unb Srüdfen»
bauten heutigen DagS burchauS nichts ungewöhnliches
mehr, baff ber Selag' aus hartem ober elaftifçhem Seton»
material aufgebracht wirb ; bafc anftatt ©ebälfauffüHtm»
gen in SBohnhauSbauten Drocfenbeton üerwenbet wirb;
bah Ziegelbauten bie glädjen mit Seton ausgefüllt er»
halten unb bah fogar bie Dächer auS Seton hergefteüt
werben, ob eiferne ober hölzerne Dadhftühle barunter
ftehen, einerlei.

Sßie man Sauwerfe, bie SerfehrSftrapazen auSge»
fefet finb, aus ober mit biefem Konfretmaterial be'cft,

fo fönnen natürlich auch wetterfefte Serfleibungen für
^odhbauzwecfe hergeftellt werben. @S ift bieSbezüglicp
feit etlichen 3abren eine intereffante Neuerung im Auf»
fçhwung begriffen, bie für jeben Saumeifter üon 2Bi<h»

tigfeit ift, nämlich bie Serfleibung üon Ziegelbauten
mit ßementbielen in Quaberfaçon. Diefe Sauweife ift
fehr folib, geht fdhneU üon ftatten, baS ©efchaffene ift
fofort troefen unb entfpricht ben ^^gienift^en Anforbe»
rungen, wie burch- ärztliche Anetfennungen nachgewiefen
ift. Die auf biefe SBeife h^rgefteHten gaffaben unter»
fcheiben fidh im Aeuhern burch ZiäpS üon mafftüen
teuern ©teinfronten unb man ha* eS tu öer ifjanb, alle
möglichen gufammenfteHungen in garbe unb Korn auf
einfachste Spanier zu erzielen. Der Kunftftein wirb auf
biefe SBeife alfo auch ben §olzbau heöeu unb beSwegen
möge feber gachmann fein. Augenmerf hierauf richten.

Wgr.

Pip ;Afcti)lctt-(»;t*p la [tonen entliehen.
Die über @£ploftonen üon Acetplenapparaten befannt

werbenben SNitteilungen haben bis jefet in faft feinem
galle eine wirflidh erfchöpfenbe, fachüerftänbige Dar»
ftellung beS betreffenben SorfaüeS enthalten, weshalb
ber gernerftehenbe fidh niemals ein apobiftifdheS Urteil
baruber z" bilben üermag, wem bie ©dpclb beizumeffen
ift, ober ob überhaupt ein Serfdhulben feitenS beS Se»
bienungSperfonalS üorliegt.

gaft immer müffen wir hören : „Der ben Apparat
enthaltenbe Zaum würbe mit offenem Sichte betreten."
Diefe troefene ©rflärung ber Unfälle erfc^eint mir nicht
allein burchauS ungenügenb unb bon wenig ©rünblich»
feit zeuqenb, fonbern fie birgt auch bie ©efahr eines
©inlullenS leichtftnniger gabrifanten unb gnftallateure
in fich, bie bei einem Unfälle ihre ©chleuberarbeit mit
biefem §inweife bemänteln, ©icher haben nach meinen
Seobadhtungen manche ber Acetplenejplofionen gewiffen»
lofe ober unfähige gabrifanten ober Snftaüateure auf
bem ©ewiffen, wofür folgenbe gtoel gäOe ein Seifpiel
bilben mögen, ©in mit üoUer tedhnifcher Seherrfdhung
ber SNäterie tonftruierter, folib gebauter unb forgfältig
inftaHierter Apparat wirb biè ©efahrenmöglichfeit felbft
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Schicksal eines Streiks besiegelt, wenn die Streikenden
durch strafbare Handlungen den Staat zum Einschreiten
veranlassen. Arbeiter, die dem Handwerke angehören,
haben mehr Aussichten auf Erfolg als die in der In-
dustrie Beschäftigten: von diesen sind wiederum die

qualifizierten Arbeiter gegenüber den unqualifizierten
im Vorteil. Ein Erfolg ist nur in Zeiten wirtschaft-
lichen Aufschwungs wahrscheinlich; daher ist ein Streik
zur Zeit einer wirtschaftlichen Depression unzulässig.
Um die mit der Einleitung eines Streiks verbundene
Verantwortlichkeit tragen zu können, muß folgendes be-
obachtet werden: u) Vor Beginn des Streiks sind die

Nettokräfte der Arbeitnehmer und des Arbeitgebers zu
berechnen; deren Vergleich ergibt einen Schluß aus den

Ausgang des Kampfes, b) Auch wenn die Kräfte der
Arbeitnehmer denjenigen des Arbeitgebers gewachsen
sind, ist ein Streik doch nur dann zulässig, falls die

infolge der zugestandenen Forderungen eintretende Ver-
Mehrung der Produktionskosten entweder aus die Kon-
sumenten abgewälzt oder von dem Unternehmergewinn
getragen werden kann.

Als taktischer Fehler, der für die allgemeine Gesell-
schaft, hauptsächlich aber für die Arbeiterbevölkerung
gefährliche Folgen haben kann, ist die Durchführung
des Generalstreiks zu betrachten. Als Gegenstoß zu
dieser Taktik können die Arbeitgeber das Mittel der
Aussperrungen anwenden. Der Streik als anormaler
Einbruch in eine geregelte Produktionsweise wird immer
einen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Dieser in
der Regel nur temporäre Nachteil kann aber durch
permanente, direkt den Arbeitern und indirekt der ganzen
Volkswirtschaft zukommende Vorteile aufgewogen werden.
Besonders gerechtfertigt ist der Streik dann, wenn durch
das direkte Eingreisen der Arbeitermassen eine zeitweilig
hintanhaltende Tendenz der steigenden Löhne beschleunigt
werden soll. — Da aber der Streik eine gefährliche und
zweischneidige Waffe ist, darf er nur im äußersten Not-
falle und unter gewissenhaftester Berücksichtigung der
Sachlage angewandt werden. Einen teilweisen Ersatz
des Streits, oder doch eine gewisse Gewähr für eine
besonnene und vernünftige Anwendung dieses Kampf-
mittels bieten in England die Gewerkschaften. Auch
für unsere Verhältnisse wäre eine bessere, mutsà mu-
tantis durchzuführende Organisation der Arbeitermassen
wünschenswert.

Hölzerne Krücken mit Ketontielag.
(Korr.)

Im allgemeinen herrscht in der Bautechnik noch die
alte Ansicht vor, es sei eine widernatürliche Anordnung,
bei einer Holzkonstruktion sich zum Belag oder zur
Ausfüllung des Konkrels zu bedienen. Das ist eine
irrtümliche Auffffsung, die durch praktische Ausführungen,
wie sie übrigens schon längst bestehen, schlagend wider-
legt wird. Es ist hier eben auch das böse Vorurteil,
die Macht, die aus Mücken Elephanten macht. Es wird
allerdings manchmal vorgekommen sein, daß der Eine
oder Andere bei derlei probeweisen Ausführungen un-
genügende, oder gar schlechte Resultate hatte, das be-
weist aber höchstens, daß ihm die Arbeit das erstemal
nicht gelungen ist und daß er nicht mit Ausdauer an
eine Sache herantrat, die einiges Denken erfordert und
die Andere schon vor einem Menschenalter tatsächlich
mit Erfolg durchführten. Die gewöhnliche Meinung
der konservativen Bauleute lautet bezüglich dieser kom-
dinierten Arbeiten dahin, daß die Feuchtigkeit, die mit
dem Ein- oder Aufbringen des Konkrets auf die Holz-
konstruktionen, den Letztern schon von Anfang an schäd-

lich sein müsse, da das Holz die Feuchtigkeit gierig in
sich aufnehme. Dadurch sei der berüchtigten Schwamm-
gefahr ein ausgibiger Entwicklungsherd geschaffen, der
schließlich dem ganzen Bauwerk Verderben bringen
müsse u. s. w. Das wäre freilich richtig, wenn man
es nicht versteht, dagegen durch eine Vorkehrung Sorge -
zu tragen, daß eine solche Ueberleitung ausgeschlossen
bleibt. Wer eine Arbeit nicht versteht, der soll sie auch
nicht machen wollen, das ist ja eben der Krebsschaden
unserer Zeit, wo jeder ins Handwerk pfuscht, ohne ent-
sprechende Kenntnisse und Ersahrungen zu haben.

Zur Nachahmung wird die Anwendung des Konkrets
bei Holzkonstruktionen jedoch unentwegt empfohlen, denn
sie bietet in einer Reihe von Ausführungen im Hoch-
wie Tiefbau wesentliche Vorteile, ja sogar bei kleinern
Gegenständen läßt sich die Kombination mit Erfolg
anwenden, worüber ich event, auf Wunsch' gerne nähere
Erklärungen gebe. So ist es für Steg- und Brücken-
bauten heutigen Tags durchaus nichts ungewöhnliches
mehr, daß der Belag aus hartem oder elastischem Beton-
material ausgebracht wird; daß anstatt Gebälkauffülllm-
gen in Wohnhausbauten Trockenbeton verwendet wird;
aaß Riegelbauten die Flächen mit Beton ausgefüllt er-
halten und daß sogar die Dächer aus Beton hergestellt
werden, ob eiserne oder hölzerne Dachstühle darunter
stehen, einerlei.

Wie man Bauwerke, die Verkehrsstrapazen ausge-
setzt sind, aus oder mit diesem Konkretmaterial deckt,
so können natürlich auch wetterfeste Verkleidungen für
Hochdauzwecke hergestellt werden. Es ist diesbezüglich
seit etlichen Jahren eine interessante Neuerung im Aus-
schwung begriffen, die für jeden Baumeister von Wich-
tigkeit ist, nämlich die Verkleidung von Riegelbauten
mit Zementdielen in Quadersatzon. Diese Bauweise ist
sehr solid, geht schnell von statten, das Geschaffene ist
sofort trocken und entspricht den hygienischen Ansorde-
rungen, wie durch ärztliche Anerkennungen nachgewiesen
ist. Die aus diese Weise hergestellten Fassaden unter-
scheiden sich im Aeußern durch Nichts von massiven
teuern Steinfronten und man hat es in der Hand, alle
möglichen Zusammenstellungen in Farbe und Korn auf
einfachste Manier zu erzielen. Der Kunststein wird auf
diese Weise also auch den Holzbau heben und deswegen
möge jeder Fachmann sein. Augenmerk hierauf richten.

Wie Acetyten Grplofionen entstehen.
Die über Explosionen von Acetylenapparaten bekannt

werdenden Mitteilungen haben bis jetzt in fast keinem
Falle eine wirklich erschöpfende, sachverständige Dar-
stellung des betreffenden Vorfalles enthalten, weshalb
der Fernerstehende sich niemals ein apodiktisches Urteil
darüber zu bilden vermag, wem die Schuld beizumeffen
ist, oder ob überhaupt ein Verschulden seitens des Be-
dienungspersonals vorliegt.

Fast immer müssen wir hören: „Der den Apparat
enthaltende Raum wurde mit offenem Lichte betreten."
Diese trockene Erklärung der Unfälle erscheint mir nicht
allein durchaus ungenügend und von wenig Gründlich-
keit zeugend, sondern sie birgt auch die Gefahr eines
Einlullens leichtsinniger Fabrikanten und Installateure
in sich, die bei einem Unfälle ihre Schleuderarbeit mit
diesem Hinweise bemänteln. Sicher haben nach meinen
Beobachtungen manche der Acetylenexplosionen gewissen-
lose oder unfähige Fabrikanten oder Installateure auf
dem Gewissen, wofür folgende zwei Fälle ein Beispiel
bilden mögen. Ein mit voller technischer Beherrschung
der Materie konstruierter, solid gebauter und sorgfältig
installierter Apparat wird die Gefahrenmöglichkeit selbst
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